
10. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Nüdlingen 

(BGS-WAS) 

vom 05.11.2024 

 

 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Nüd-

lingen folgende  

 

Satzung 

 

§ 1 

 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Nüdlingen 

(BGS-WAS) vom 15.12.1995 (LRABl Nr. 35 vom 23.12.1995, lfd. Nr. 517), zuletzt geändert 

am 10.11.2020 wird wie folgt geändert: 

 

1. § 8 wird wie folgt geändert: 

 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Verände-

rung, Stilllegung) und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse 

i. S. d. § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund 

liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu 

erstatten. 

 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner 

ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grund-

stücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer oder Erbbauberech-

tigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend. 

 

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungs-

betrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechts-

anspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

2. § 10 wird wie folgt geändert: 

 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung 

entnommenen Wassers berechnet. Die Gebühr beträgt 2,42 € pro Kubikmeter entnomme-

nen Wassers. 

 

(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. Er ist durch die Ge-

meinde zu schätzen, wenn 

 

1.ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 

2.der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 

3.sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirklichen Was-

serverbrauch nicht angibt. 

 

(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so 

beträgt die Gebühr 2,42 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 

 

3. § 13 wird wie folgt geändert: 

 

(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die Verbrauchsgebühr wer-

den einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 01. März, 01. April, 01. Mai, 01. Juni, 01. Juli, 01. 

August, 01. September, 01. Oktober, 01. November und 01. Dezember jeden Jahres Vo-

rauszahlungen in Höhe eines Zehntels des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung des 



Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die 

Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauches fest. 

 

 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

 

 

Nüdlingen, den 06.11.2024 

gez. Harald Hofmann 

Erster Bürgermeister 


